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RS OGH 1987/9/29 4Ob560/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1987

Norm

JWG §4 Abs3

oöJWG §8 Abs2

Rechtssatz

§ 8 Abs 2 oöJWG nimmt bezüglich der Ersatzp3icht für Aufwendungen für Jugendfürsorge (Sozialhilfe) keine klare

Trennung zwischen Unterhaltsp3ichtigen einerseits und "Dritten" andererseits vor. Als "Dritte" gelten hier auch die

unterhaltsp3ichtigen Angehörigen, so daß der Übergang gemäß § 8 Abs 2 oöJWG auch Unterhaltsansprüche gegen

Angehörige erfaßt.
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